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§ 54 StROG Auflage des
Umlegungsplanes

 StROG - Steiermärkisches Raumordnungsgesetz 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.09.2025

(1) Ein gemäß § 51 Abs. 4 vorgelegter Umlegungsplan ist während acht Wochen im Gemeindeamt während der

Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Au7age ist über Auftrag der Landesregierung von der

Gemeinde kundzumachen.

(2) Während der Au7agefrist kann jeder Eigentümer von Grundstücken, die in die Umlegung einbezogen sind, zum

Umlegungsplan beim Gemeindeamt schriftlich Einwendungen erheben oder Änderungsvorschläge erstatten; darauf ist

in der Kundmachung nach Abs. 1 hinzuweisen. Nach Ablauf der Au7agefrist hat die Gemeinde die bei ihr eingelangten

Einwendungen und Änderungsvorschläge der Landesregierung unverzüglich vorzulegen.

In Kraft seit 01.07.2010 bis 31.12.9999
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